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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufhebung des Verbotes von Ausstellungen, Märkten und Schauen 
 
Aufgrund Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 7 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b) und c) der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 57 Abs. 1, 
Abs. 2 Buchst. a) VO (EU) 2016/429, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Art. 57 Abs. 1, Abs. 2 
Buchst. d) VO (EU) 2016/429, sowie Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes über den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 
(GVBl. S. 182) geändert worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Main-
Spessart folgende: 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die Ziffer 2. der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Main-Spessart vom 22.11.2022 

über das Verbot von Geflügelausstellungen, -märkten und –schauen sowie 
Veranstaltungen ähnlicher Art, bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 26 des Landratsamtes 
Main-Spessart vom 24.11.2022, wird aufgehoben. 
 

2. Im Übrigen bleibt die Allgemeinverfügung vom 22.11.2022 unverändert bestehen. 
 

3. Kosten werden nicht erhoben. 
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und 
tritt mit diesem Tag in Kraft.  

 
 
 
 

Begründung 
I. 

 
Nach einer zwischenzeitlich rückläufigen Entwicklung der HPAI-Fallzahlen bei Wildvögeln 
wurden in den letzten Wochen in Bayern wieder eine Reihe von HPAI-Fällen bei Wildvögeln 
nachgewiesen. Zuletzt zeigte sich eine Zunahme von HPAI-Infektionen bei Möwen. U. a. kam 
es hier zu folgenschweren Infektionsgeschehen in lokalen Kolonien mit Hunderten  
von verendeten Vögeln.  
In seiner aktuellen Risikobewertung stuft das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) das Risiko von 
HPAIV H5-Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen  
Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln weiter als hoch ein, unter 
anderem da vor allem Lachmöwen zu allen Jahreszeiten auch im Binnenland anzutreffen sind 
und sich ihre Lebensräume mit Geflügelproduktionsgebieten überschneiden. Steigende 
Außentemperaturen und stärkere UV-Strahlung können aber zu einer beschleunigten 
Inaktivierung von Influenzaviren beitragen. 
 
Aufgrund der nach wie vor auftretenden HPAI-Infektionen bei Wildvögeln sowie der lokalen 
Massensterben bei Möwen muss nach der aktuellen Risikobewertung des Bayerischen 
Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom 06.06.2023 auch in 
Bayern für den Eintrag von HPAI in Geflügelhaltungen durch den Kontakt mit Wildvögeln noch 
von einem hohen Risiko ausgegangen werden. 
Wegen der derzeit noch angespannten HPAI-Lage wird in Bayern auch im Hinblick auf die 
Abgabe von Lebendgeflügel im Reisegewerbe noch von einem erhöhten Risiko ausgegangen. 



Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind hier weiterhin geboten. Wie in der 
Risikoeinschätzung des FLI wird auch für Bayern von einem moderaten Eintragsrisiko durch 
Geflügelausstellungen ausgegangen, wobei in diesem Bereich des Tierverkehrs ebenso mit 
großer Vorsicht vorgegangen werden muss.  
 

II. 
 
Das Landratsamt Main-Spessart ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG sachlich und gemäß Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 
 
Nach der aktuellen Risikobewertung des LGL vom 06.06.2023 können derzeit Ausstellungen, 
Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art stattfinden. Die entsprechende 
Anordnung in der Allgemeinverfügung vom 22.11.2022 war daher unter Nr. 1 dieser 
Allgemeinverfügung aufzuheben.  
Aufgrund der dargestellten HPAI-Situation in Bayern ist nach wie vor die Notwendigkeit 
gegeben, dass auch kleinere Geflügelhaltungen weiter die bekannten erhöhten 
Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Geflügels umsetzen. Die übrigen Anordnungen 
der Allgemeinverfügung vom 22.11.2022 bleiben daher gemäß Nr. 2 dieser 
Allgemeinverfügung bestehen. 
 
Die Kostenentscheidung in Nr. 3 dieser Verfügung beruht auf Art. 13 des 
Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei 
öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 
ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht (Nr. 4), sodass diese 
Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Main-Spessart als bekannt gegeben gilt. 
 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.  
 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 



- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  
 

-  Ab 01.01.2022 muss in der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 

Hinweise: 
 

1. Die übrigen Punkte der Allgemeinverfügungen des Landratsamtes Main-Spessart vom 
19.10.2022 (Einschränkung Reisegewerbe) und 22.11.2022 
(Biosicherheitsmaßnahmen, Fütterungsverbot) bestehen weiter und sind unbedingt 
einzuhalten. 
 

2. Ausstellungen, Märkte, Schauen und Veranstaltungen ähnlicher Art sollen mindestens 
14 Tage vor Beginn beim Veterinäramt des Landratsamtes Main-Spessart, 
veterinaeramt@lramsp.de angemeldet werden. 
 

3. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung 
hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur 
Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  
 

4. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügel-
händlern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der 
Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der 
zugelassenen Handelsbetriebe im Internet abrufbar unter: 
http://tsis.fli.bund.de/GlobalTemp/201611160920057638.pdf  
 

5. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 
zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner 
Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer 
Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  
 

6. Ordnungswidrig i.  S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 
32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 
Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
 

7. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 
4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen 
sind kostenfrei.  

 
Karlstadt, den 10.07.2023 
 
 
 
Hilpert 
Regierungsrat 

http://www.vgh.bayern.de/
mailto:veterinaeramt@lramsp.de

